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Interpellation Lombardi Filippo.
Kommandant
der Gebirgsinfanteriebrigade 9.
Keine Chance für Tessiner?
Interpellation Lombardi Filippo.
Commandant de la brigade
d'infanterie de montagne 9.
Le Tessin bredouille?
Interpellanza Lombardi Filippo.
Comandante della brigata
di fanteria di montagna 9.
Nessuna considerazione per il Ticino?

Einreichungsdatum 16.06.11
Date de dépôt 16.06.11

Ständerat/Conseil des Etats 27.09.11

Präsident (Inderkum Hansheiri, Präsident): Der Interpellant
hat erklärt, dass er von der schriftlichen Antwort des Bun-
desrates befriedigt sei und keine Diskussion beantrage. –
Damit ist dieses Geschäft erledigt.

11.048

Abfederung der Frankenstärke.
Voranschlag 2011, Nachtrag IIa
Atténuation de la force du franc.
Budget 2011, supplément IIa

Dringlichkeitsklausel – Clause d'urgence
Botschaft des Bundesrates 31.08.11 (BBl 2011 6749)
Message du Conseil fédéral 31.08.11 (FF 2011 6217)

Ständerat/Conseil des Etats 14.09.11 (Erstrat – Premier Conseil)

Ständerat/Conseil des Etats 15.09.11 (Fortsetzung – Suite)

Nationalrat/Conseil national 20.09.11 (Zweitrat – Deuxième Conseil)

Nationalrat/Conseil national 21.09.11 (Fortsetzung – Suite)

Ständerat/Conseil des Etats 27.09.11 (Dringlichkeitsklausel – Clause d'urgence)

Nationalrat/Conseil national 28.09.11 (Dringlichkeitsklausel – Clause d'urgence)

Ständerat/Conseil des Etats 30.09.11 (Schlussabstimmung – Vote final)

Nationalrat/Conseil national 30.09.11 (Schlussabstimmung – Vote final)

Text des Erlasses 1 (AS 2011 4497)
Texte de l'acte législatif 1 (RO 2011 4497)

Text des Erlasses 2 (BBl 2011 7511)
Texte de l'acte législatif 2 (FF 2011 6921)

1. Bundesgesetz über Massnahmen zur Abfederung der
Frankenstärke und zur Verbesserung der Wettbewerbs-
fähigkeit 
1. Loi fédérale sur les mesures visant à atténuer les ef-
fets du franc fort et à améliorer la compétitivité 

Präsident (Inderkum Hansheiri, Präsident): Die Ausgangs-
lage ist die folgende: Unser Rat am 14. September 2011 das
Bundesgesetz über Massnahmen zur Abfederung der Fran-
kenstärke und zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit
verabschiedet. Der Nationalrat hat sich am 21. September
2011 angeschlossen. Dieses Gesetz wird nach Artikel 165
Absatz 1 der Bundesverfassung als dringlich erklärt und un-
tersteht gemäss Artikel 141 Absatz 1 Buchstabe b der Bun-
desverfassung dem fakultativen Referendum. Nach Arti-
kel 77 Absatz 1 des Parlamentsgesetzes wird die Dringlich-
keitsklausel von der Gesamtabstimmung ausgenommen.
Über die Dringlichkeitsklausel wird gemäss Absatz 2 dieser
Bestimmung erst nach erfolgter Differenzbereinigung be-

schlossen. Diese Differenzbereinigung ist erfolgt; deshalb
können wir nun über die Dringlichkeitsklausel abstimmen.
Die Dringlichkeitserklärung von Bundesgesetzen bedarf ge-
mäss Artikel 165 Absatz 1 der Bundesverfassung der Zu-
stimmung der Mehrheit der Mitglieder jedes Rates. Nach Ar-
tikel 80 Absatz 2 des Parlamentsgesetzes stimmt der Rats-
präsident mit.

Abstimmung – Voten 
Für Annahme der Dringlichkeitsklausel ... 30 Stimmen 
Dagegen ... 2 Stimmen
(0 Enthaltungen) 

Das qualifizierte Mehr ist erreicht 
La majorité qualifiée est acquise 

09.074

Bauspar-Initiative
sowie «Eigene vier Wände
dank Bausparen».
Volksinitiativen
Initiative sur l'épargne-logement
et «Accéder à la propriété
grâce à l'épargne-logement».
Initiatives populaires

Differenzen – Divergences
Botschaft des Bundesrates 18.09.09 (BBl 2009 6975)
Message du Conseil fédéral 18.09.09 (FF 2009 6313)

Nationalrat/Conseil national 18.03.10 (Erstrat – Premier Conseil)

Ständerat/Conseil des Etats 08.06.10 (Zweitrat – Deuxième Conseil)

Bericht WAK-NR 14.02.11
Rapport CER-CN 14.02.11

Ständerat/Conseil des Etats 03.03.11 (Fortsetzung – Suite)

Ständerat/Conseil des Etats 03.03.11 (Fortsetzung – Suite)

Nationalrat/Conseil national 07.03.11 (Frist – Délai)

Nationalrat/Conseil national 15.09.11 (Differenzen – Divergences)

Ständerat/Conseil des Etats 21.09.11 (Differenzen – Divergences)

Nationalrat/Conseil national 22.09.11 (Differenzen – Divergences)

Ständerat/Conseil des Etats 27.09.11 (Differenzen – Divergences)

Einigungskonferenz/Conférence de conciliation 28.09.11

Nationalrat/Conseil national 28.09.11 (Differenzen – Divergences)

Ständerat/Conseil des Etats 29.09.11 (Differenzen – Divergences)

Präsident (Inderkum Hansheiri, Präsident): Zu Artikel 2 der
Vorlage 1 und zu Artikel 2 der Vorlage 2 gibt es einen Antrag
der Minderheit Zanetti. Wir führen eine gemeinsame Debatte
über die beiden Minderheitsanträge und stimmen danach
getrennt darüber ab. – Sie sind mit diesem Vorgehen einver-
standen.

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: Wir befinden
uns in der Phase der Differenzbereinigung. Wir haben über
zwei Bundesbeschlüsse zu befinden, die sich mit dem Bau-
sparen auseinandersetzen. Der erste ist der Bundesbe-
schluss 1 über die Volksinitiative «für ein steuerlich begün-
stigtes Bausparen zum Erwerb von selbstgenutztem Wohn-
eigentum und zur Finanzierung von baulichen Energiespar-
und Umweltschutzmassnahmen (Bauspar-Initiative)». An-
schliessend haben wir über den Bundesbeschluss 2 über
die Volksinitiative «Eigene vier Wände dank Bausparen» zu
befinden.
Die beiden Vorlagen unterscheiden sich insofern, als der
Bundesbeschluss 1 bei uns jeweils keine Mehrheit gefunden
hat. Beim Bundesbeschluss 2 haben wir einst einen Gegen-
vorschlag ausgearbeitet, bis ins letzte Detail, und ihn berei-
nigt. Er ist bei uns im Rat dann aber versenkt worden, was ja
auch ein ziemlich grosses Unikum ist. So viel zur Vorge-
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schichte. Ich habe diese Einleitung darum gemacht, weil die-
ser Verlauf doch einigermassen überraschend war.
Es ist gestern gegen Ende der WAK-Sitzung relativ zügig
gelaufen, der Präsident hat ziemlich Gas gegeben, sodass
wir eine Mehrheit gefunden haben. Der Entscheid kam mit 8
zu 5 Stimmen zustande. 
Die Mehrheit beantragt Ihnen, sich dem Nationalrat anzu-
schliessen. In diesem Sinne plädiere ich dafür, der Mehrheit
zu folgen.

Zanetti Roberto (S, SO): Eine inhaltliche Debatte müssen wir
hier nicht mehr führen, und die Vorgeschichte hat der Kom-
missionssprecher bereits dargelegt. Er war so nett, den Ver-
lauf der gestrigen Kommissionssitzung als zügig zu bezeich-
nen. Ich würde sagen, es gab einen leichten Zug ins Chao-
tische, es war eher eine sehr spontane und nicht allzu orga-
nisierte Debatte. Wie gesagt, die Debatte haben wir bereits
geführt. 
Hier geht es darum, dass wir insbesondere Leute fördern
würden, die es gar nicht unbedingt nötig haben. Die Initiati-
ven würden die Kantone und insbesondere die Finanzdirek-
toren ziemlich nachhaltig verärgern. Wer zurzeit Bürokratie-
abbau-Initiativen am Laufen hat, der kann diesen Initiativen
nur unter grossem Verbiegen zustimmen. Sie sind bürokrati-
sche Undinger, und die eine Initiative, über die wir jetzt Be-
schluss fassen, wäre meines Erachtens klar harmonisie-
rungswidrig. Da können die Kantone machen, was sie
wollen, sie widerspricht den Bestrebungen nach einer Min-
destharmonisierung im Steuerbereich. 
Ich beantrage Ihnen deshalb, der Minderheit zu folgen und
daran festzuhalten, Volk und Ständen die Initiative zur Ab-
lehnung zu empfehlen.

Marty Dick (RL, TI): E una storia infinita, cette affaire!
J'aimerais quand même attirer votre attention sur le fait que
notre conseil a toujours recommandé le rejet de ces initiati-
ves populaires, parce qu'il les estime inefficaces et parce
que ces normes vont aider les personnes qui sont déjà plus
favorisées, et pas celles qui sont «sur le seuil», comme on
dit. Surtout – écoutez bien! –, ces initiatives introduisent une
bureaucratie complexe et coûteuse, ce qui est exactement le
contraire de ce que l'on prêche toujours ici, et à l'extérieur
aussi maintenant. Les cantons, à l'exception d'un seul d'en-
tre eux, sont tous contre.
J'aimerais encore vous présenter un dernier argument: il
s'agit de décider si l'on recommande au peuple et aux can-
tons d'accepter ou de rejeter ces initiatives. Il me semble
qu'après tellement d'hésitations, il serait de mauvaise foi
d'en recommander l'acceptation. Si nous maintenons la di-
vergence, s'il n'y a aucun accord avec l'autre conseil, on ne
donnera aucune recommandation de vote – aucune! –, ni le
Parlement ni le Conseil fédéral ne le feront. Cela me semble,
après tout ce parcours laborieux, être la solution la plus hon-
nête.

Forster-Vannini Erika (RL, SG): Man sagt ja immer, man soll-
te hier in diesem Rat nicht wiederholen, was bereits einmal
gesagt worden sei. Es scheint mir aber doch wichtig, dass
wir uns bei dieser Frage noch einmal überlegen, was wir bis
jetzt entschieden haben. Es wurde bereits von Herrn Marty,
aber auch vom Sprecher der Minderheit erwähnt: Wir haben
uns bis jetzt immer mit klaren Mehrheiten gegen diese Initia-
tiven ausgesprochen. Dabei haben wir uns viel gedacht. Wir
haben zum Ersten auf den Mangel an sozialpolitischer Wirk-
samkeit hingewiesen. Es wird nämlich nirgends aufgezeigt,
dass damit das Wohneigentum tatsächlich gefördert wird.
So ist zum Beispiel der Anteil an Wohneigentum im Kanton
Baselland, der das Anliegen dieser Initiativen bereits umge-
setzt hat, nicht grösser als anderswo – im Gegenteil. Zum
Zweiten – das scheint mir wirklich das Hauptargument zu
sein – ist damit die Rechtsgleichheit infrage gestellt; darauf
haben die Kantone immer hingewiesen. Zum Dritten – es
scheint mir wert zu sein, darüber nachzudenken – ignorieren
wir mit der SGFB-Initiative einen verfassungsrechtlichen
Grundsatz, und zwar gleich doppelt, kommt es damit doch

zu einer horizontalen und einer vertikalen Disharmonisie-
rung.
Von daher gesehen wäre es richtig, wenn wir auch diesmal
bei dem blieben, was wir schon zweimal entschieden haben,
nämlich bei der Ablehnung beider Initiativen. Das würde
dazu führen, dass im Bundesbüchlein keine Abstimmungs-
empfehlung stünde. Die Bürgerinnen und Bürger werden
sich ihre Gedanken selber machen. Mir scheint dies besser
zu sein, als dass im Abstimmungsbüchlein mehr oder weni-
ger die Meinung des Parlamentes vertreten wird.

Widmer-Schlumpf Eveline, Bundesrätin: Ich möchte Sie auch
bitten, bei den Beschlüssen, die Sie gefasst haben, zu blei-
ben und dem Volk beide Initiativen zur Ablehnung zu emp-
fehlen.
Die HEV-Initiative hat gegenüber der SGFB-Initiative immer-
hin noch den Vorteil, dass sie nicht ganz so verfassungswid-
rig ist, weil sie keine horizontale und vertikale Steuerdishar-
monisierung zur Folge hat. Diese Folge hätte die SGFB-
Initiative; die HEV-Initiative würde sich wenigstens im har-
monisierungsrechtlichen Rahmen bewegen. Beiden Initiati-
ven ist eigen, dass sie unter verschiedenen Gesichtspunkten
nicht akzeptiert werden sollten.
Zuerst einmal muss man sich ja die Frage stellen: Besteht
wirklich Handlungsbedarf? Es werden immer wieder die Er-
fahrungen im Kanton Baselland angeführt, doch man kann
durchaus sagen, dass diese Erfahrungen nicht repräsentativ
sind. Wenn Sie die Situation in Baselland anschauen, sehen
Sie: Baselland könnte tendenziell mehr Wohneigentum ha-
ben; ich erwähne jetzt einmal Baselland, weil es in Basel-
Stadt für den Erwerb von Wohneigentum nur noch wenige
Möglichkeit gibt. Trotzdem ist es so, dass in Baselland die
Wohneigentumsquote relativ bescheiden ist, besonders
wenn man berücksichtigt, welche Möglichkeiten dort mit
Bausparabzug und Bausparprämie bestehen: Die Eigen-
tumsquote beträgt nur 45 Prozent. Der Kanton Wallis bei-
spielsweise, in dem es solche Möglichkeiten nicht gibt, hat
eine Quote von 65,8 Prozent, der Kanton Appenzell-In-
nerrhoden, in dem es diese Möglichkeiten auch nicht gibt,
hat eine Quote von 61,2 Prozent. Ich sage das nur, um zu
zeigen: Das kann nicht der Grund sein, warum man ver-
mehrt Wohneigentum hat.
Dazu kommt die mangelnde sozialpolitische Wirksamkeit,
ich habe es bereits ausgeführt. Haushalte mit Einkommen
zwischen 60 000 und 100 000 Franken, und das ist ja das
Einkommen der grössten Bevölkerungsschicht, sind kaum in
der Lage, solche Bausparabzüge zu machen, weil ihnen
schlicht und einfach das notwendige Grundeinkommen dafür
fehlt.
Das führt dann auch zu den verfassungsrechtlichen Beden-
ken, die vor allem von den Kantonen geltend gemacht wer-
den. Es sind in erster Linie nicht finanzielle Argumente, die
die Kantone – Kantonsregierungen, nicht allein die Finanzdi-
rektoren – geltend machen, sondern verfassungsrechtliche
Bedenken. Das Bundesgericht hat klar festgehalten, dass
steuerliche Differenzen zwischen Personen, die Bausparen
in Anspruch nehmen können, und Personen, die dazu nicht
in der Lage sind, mit der Verfassung nicht mehr in Einklang
stehen, wenn sie wesentlich grösser sind als 10 Prozent.
Dann nützt auch das Wohneigentumsförderungsgebot in der
Bundesverfassung nichts, weil das Rechtsgleichheitsgebot
zu beachten ist.
Wir haben heute die zweite Säule und die Säule 3a; diese
zusammen bewirken schon, dass es bezüglich des Gleich-
heitsgebots zu einer Schieflage kommen könnte. Mit dem
vorgesehenen Bausparabzug wäre die Schieflage total. Es
kommt noch dazu – das wird von den Kantonen zu Recht
auch moniert –, dass die Besteuerungskompetenz im inter-
kantonalen Verhältnis alles andere als klar ist und die Kan-
tone einen enormen administrativen Aufwand treiben müss-
ten, um zweckentfremdete Bauspareinlagen überhaupt noch
irgendwie verfolgen zu können.
Also unter allen Titeln – sozialpolitische Wirksamkeit, verfas-
sungsrechtliche Bedenken und Probleme sowie Probleme
der Besteuerungskompetenz im interkantonalen Verhältnis –
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ist der Bundesrat klar der Auffassung, dass beide Initiativen
zur Ablehnung zu empfehlen sind.

Germann Hannes (V, SH), für die Kommission: Ich bin vorhin
nicht mehr materiell auf die einzelnen Punkte der Vorlage 2
eingegangen in der Annahme, die Meinungen seien ge-
macht. Nun haben seitens der Minderheit doch ein paar
Votanten das Wort ergriffen, und auch die Frau Bundesrätin
hat sich dazu geäussert. Darum möchte ich zur Vorlage 2 ei-
nige Ausführungen machen, zumal diese die Basis für unse-
ren indirekten Gegenvorschlag war.
Diese Vorlage hat den grossen Vorteil, dass sie die Beden-
ken aufnimmt, die dieser Rat geäussert hat. Sie ist jetzt mit
dem Steuerharmonisierungsgesetz konform. Damit trägt sie
auch den Einwänden gebührend Rechnung, die vonseiten
der Kantone geäussert worden sind. Jetzt ist ja auch die
Rede von Steuerausfällen. Das müssen wir auch immer an-
schauen. Die Ausfälle wären aber tatsächlich, auf das
Ganze gesehen, äusserst bescheiden. Bei Steuereinnah-
men des Bundes, der Kantone und der Gemeinden von über
50 Milliarden Franken pro Jahr hätte das, berechnet auf der
Basis 2007, 0,25 Prozent der Steuereinnahmen ausge-
macht. Abgesehen davon werden diese Gelder ja ange-
spart, sie kommen also irgendwann wieder in den Geldkreis-
lauf, sie werden als Investitionen verwendet, was etwas
Nützliches und Anzustrebendes ist. Die Ausfälle sind also
bescheiden. 
Die Erfahrung zeigt, dass das durchschnittliche steuerbare
Einkommen von Bausparern im Kanton Baselland, der das
Bausparen als einziger Kanton bereits kennt, bei 56 000
Franken liegt. Also können sich gerade auch die sogenann-
ten Schwellenhaushalte das Eigenheim leisten, aber eben
nur dann, wenn sie dieses Bausparen benutzen können.
Also zeigt die Praxis, dass im Bereich der sehr hohen Ein-
kommen praktisch kein Unterschied zwischen bausparen-
den und nichtbausparenden Steuerpflichtigen besteht. Das
Argument, dass das Bausparen bei hohen Einkommen zu
hohen Abzügen führe, erscheint bei Lichte besehen etwas
übertrieben.
Nun noch ein Wort zum Gebot der Rechtsgleichheit: Ich
habe schon Mühe, wenn man damit argumentiert, die Initia-
tive sei quasi verfassungswidrig. Jedem Mann und auch je-
der Frau in diesem Land wird das gleiche Recht eingeräumt,
beim Bausparen mitzumachen – mit Ausnahme jener Leute,
die bereits über selbstgenutztes Wohneigentum verfügen,
aber diese brauchen das Bausparen ja auch nicht mehr. Das
Rechtsgleichheitsgebot wird also absolut eingehalten. In
Deutschland, wo sich dieses Instrument bewährt und sich
grosser Beliebtheit erfreut, würde niemand behaupten, man
missachte die Rechtsgleichheit, auch wenn sie eine andere
Verfassung haben. Da wird also doch mit etwas seltsamen
Argumenten gefochten.
Sozialpolitisch können wir also feststellen, dass mehr Leute
in diesem Land von allenfalls steigenden Liegenschafts-
oder Häuserpreisen profitieren könnten. Wenn die Liegen-
schaften im Eigentum der Leute sind, profitieren letztere
nämlich mit. Ich finde es auch sinnvoll, wenn Volksvermögen
breit gestreut ist – je breiter Eigentum und Volksvermögen
gestreut sind, desto besser! In diesem Sinne appelliere ich
an Sie, nicht nur in all den 1.-August-Reden und sonstigen
Sonntagsansprachen für den Mittelstand zu sprechen, son-
dern jetzt auch hier den Tatbeweis zu erbringen, indem sie
den Leuten auf breiter Front ermöglichen, Eigentum zu er-
werben. 
Noch ein Wort zur dritten Säule und zur Kompliziertheit: Wir
haben die Säule 3a ja heute schon, und dieser Bausparab-
zug könnte dann analog dazu ausgestaltet werden. Das ist
also ein sinnvoll ergänzendes Instrument. Ich glaube nicht,
dass die Leute im Kanton Baselland, die Bausparen ge-
macht haben, das als zu kompliziert empfunden haben.
Aus all diesen Überlegungen empfehlen wir Ihnen mit 8 zu
5 Stimmen, der Mehrheit zu folgen und sich dem Nationalrat
anzuschliessen. 

Zanetti Roberto (S, SO): Die Grundsatzdebatte ist bei der
Vorlage 1 geführt worden, und ich kann mich wirklich sehr
kurz fassen. Die Hauptdifferenz zur Vorlage 1 ist, dass diese
Vorlage nicht harmonisierungswidrig ist. Die Nachteile und
Fehler, die der ganzen Konzeption zugrunde liegen, treten
dann flächendeckend auf bzw. werden flächendeckend ge-
macht und nicht nur in einzelnen Kantonen.
Deshalb beantrage ich Ihnen wiederum, mit der Minderheit
zu stimmen und Volk und Ständen die Vorlage zur Ableh-
nung zu empfehlen.

Widmer-Schlumpf Eveline, Bundesrätin: Nur noch zwei Be-
merkungen: Es geht ja nicht in erster Linie um die Frage der
Mindereinnahmen. Ein steuerbares Einkommen von 56 000
Franken entspricht einem Bruttoeinkommen von etwa
90 000 bis 100 000 Franken. Das steuerbare Einkommen
beträgt ungefähr zwei Drittel des Bruttoeinkommens, also
stimmen die Angaben, die die Finanzdirektoren und auch ich
selbst gemacht haben.
Jetzt zur Verfassungswidrigkeit: Etwas ist klarerweise dann
verfassungswidrig, wenn nur eine kleine Bevölkerungsgrup-
pe von einem sogenannten allgemeinen Abzug profitieren
kann. Es gibt dazu verschiedene Gutachten. Ich empfehle
Ihnen, diese zu lesen, wenn Sie einmal Zeit haben. In die-
sen Gutachten wird generell die Meinung vertreten, dass
man in den Bereich der verfassungsmässigen Fragwürdig-
keit gelangt, wenn man solche Abzüge in diesem Ausmass
zulässt.
Ich möchte Sie wirklich bitten, das hier nicht zu machen.

1. Bundesbeschluss über die Volksinitiative «für ein
steuerlich begünstigtes Bausparen zum Erwerb von
selbstgenutztem Wohneigentum und zur Finanzierung
von baulichen Energiespar- und Umweltschutzmass-
nahmen (Bauspar-Initiative)» 
1. Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «pour
un traitement fiscal privilégié de l'épargne-logement
destinée à l'acquisition d'une habitation à usage person-
nel ou au financement de travaux visant à économiser
l'énergie ou à préserver l'environnement (Initiative sur
l'épargne-logement)» 

Art. 2
Antrag der Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Antrag der Minderheit
(Zanetti, Berset, Forster, Marty Dick, Stähelin)
Festhalten

Art. 2
Proposition de la majorité
Adhérer à la décision du Conseil national

Proposition de la minorité
(Zanetti, Berset, Forster, Marty Dick, Stähelin)
Maintenir

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Minderheit ... 24 Stimmen
Für den Antrag der Mehrheit ... 13 Stimmen

2. Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Eigene
vier Wände dank Bausparen» 
2. Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «Accé-
der à la propriété grâce à l'épargne-logement» 

Art. 2
Antrag der Mehrheit
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates
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Antrag der Minderheit
(Zanetti, Berset, Forster, Marty Dick, Stähelin)
Festhalten

Art. 2
Proposition de la majorité
Adhérer à la décision du Conseil national

Proposition de la minorité
(Zanetti, Berset, Forster, Marty Dick, Stähelin)
Maintenir

Abstimmung – Vote
Für den Antrag der Minderheit ... 21 Stimmen
Für den Antrag der Mehrheit ... 13 Stimmen

Präsident (Altherr Hans, erster Vizepräsident): Das Ge-
schäft geht somit an die Einigungskonferenz.

11.028

Bankengesetz.
Änderung (too big to fail)
Loi sur les banques.
Modification (too big to fail)

Differenzen – Divergences
Botschaft des Bundesrates 20.04.11 (BBl 2011 4717)
Message du Conseil fédéral 20.04.11 (FF 2011 4365)

Ständerat/Conseil des Etats 14.06.11 (Erstrat – Premier Conseil)

Ständerat/Conseil des Etats 16.06.11 (Fortsetzung – Suite)

Nationalrat/Conseil national 15.09.11 (Zweitrat – Deuxième Conseil)

Nationalrat/Conseil national 19.09.11 (Ordnungsantrag – Motion d'ordre)

Nationalrat/Conseil national 19.09.11 (Fortsetzung – Suite)

Ständerat/Conseil des Etats 21.09.11 (Differenzen – Divergences)

Nationalrat/Conseil national 22.09.11 (Differenzen – Divergences)

Ständerat/Conseil des Etats 27.09.11 (Differenzen – Divergences)

Nationalrat/Conseil national 28.09.11 (Differenzen – Divergences)

Einigungskonferenz/Conférence de conciliation 28.09.11

Ständerat/Conseil des Etats 29.09.11 (Differenzen – Divergences)

Nationalrat/Conseil national 29.09.11 (Differenzen – Divergences)

Ständerat/Conseil des Etats 30.09.11 (Schlussabstimmung – Vote final)

Nationalrat/Conseil national 30.09.11 (Schlussabstimmung – Vote final)

Text des Erlasses (BBl 2011 7487)
Texte de l'acte législatif (FF 2011 6897)

Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen (Stär-
kung der Stabilität im Finanzsektor; too big to fail)
Loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne
(Renforcement de la stabilité dans le secteur financier;
too big to fail)

Art. 10 Abs. 1
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 10 al. 1
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Marty Dick (RL, TI), pour la commission: Nous en sommes
donc au projet de modification de la loi sur les banques (too
big to fail). Certaines divergences subsistent encore.
La première divergence, à l'article 10 alinéa 1, concerne l'in-
formation. Notre conseil avait décidé que la FINMA informe
le public de la teneur de sa décision et de la manière dont
celle-ci est respectée. Le Conseil national, quant à lui, a opté
pour la formulation suivante: «... informe le public des gran-

des lignes de la teneur de sa décision et du respect de cette
dernière».
A une étroite majorité – la décision a été prise par 6 voix
contre 5 –, nous avons décidé d'adhérer à la décision du
Conseil national. Il n'y a pas de proposition de minorité, mais
j'aimerais quand même dire dans quel esprit nous avons
adopté cette disposition, ce qui pourra être utile à l'avenir
lorsqu'il faudra interpréter la notion de «grandes lignes».
Il est évident que la FINMA ne doit pas entrer dans tous les
détails, mais elle devra être autant que possible transpa-
rente et complète dans l'information qu'elle donnera. En ef-
fet, lorsque la FINMA sera obligée d'appliquer cette disposi-
tion, l'économie du pays se trouvera dans une situation
grave. Or c'est quand même l'argent des contribuables qui
est en jeu! Lorsque l'on parle donc de grandes lignes, cela
ne signifie certainement pas que les secrets internes de la
banque seront révélés. On n'entrera pas dans tous les dé-
tails, mais le principe de la transparence devra quand même
être respecté.
L'autre divergence, au chiffre IIbis, subsiste. Le Conseil na-
tional a introduit une disposition stipulant, en ce qui con-
cerne l'ordonnance: «La première adoption des dispositions
visées à l'article 10 alinéa 4 est soumise à l'approbation de
l'Assemblée fédérale.» Il s'agit d'une construction juridique
certes créative, mais totalement étrangère à notre ordre juri-
dique.
Hier, Monsieur Frick a présenté une proposition; mais, com-
me celle-ci n'a pas encore été développée devant le conseil,
je propose que Monsieur Frick vous la présente d'abord; je
prendrai ensuite position.

Angenommen – Adopté

Ziff. IIbis
Antrag der Mehrheit
Festhalten

Antrag der Minderheit
(Frick, Amstutz, David, Forster, Germann, Schweiger)
Titel
Streichen
Text
Die Verabschiedung der Regelungen nach Artikel 10 Ab-
satz 4 ist der Bundesversammlung zur Genehmigung zu un-
terbreiten.

Ch. IIbis
Proposition de la majorité
Maintenir

Proposition de la minorité
(Frick, Amstutz, David, Forster, Germann, Schweiger)
Titre
Biffer
Texte
L'adoption des dispositions visées à l'article 10 alinéa 4 est
soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale.

Frick Bruno (CEg, SZ): Meine Minderheit orientiert sich zu-
nächst einmal am Faktum der Mehrheitsverhältnisse im Na-
tionalrat. Der Nationalrat hat nach engagierter Diskussion
und in Kenntnis unserer Argumente an seiner Lösung fest-
gehalten. Er tat das mit einem sehr deutlichen Stimmenver-
hältnis von rund 4 zu 1. Es gilt daher, eine Lösung zu su-
chen – wir sind ja in der letzten Runde –, die tragfähig ist.
Das will ich mit meiner Minderheit tun.
Nun zum Inhalt: Der Nationalrat will die Verordnung des
Bundesrates genehmigen – den ersten Erlass, die späteren
Änderungen nicht. Wir sind uns in der Kommission darüber
einig – die Gründe haben wir bereits in der letzten Runde
dargelegt –, dass diese Lösung nicht tragfähig und in der
Sache wenig tauglich ist. Die Minderheit nimmt eine Rege-
lung auf, die in der CO2-Gesetzgebung bereits besteht,
nämlich das Vetorecht des Parlamentes.


